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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1980

Norm

ZPO §503 Z2 C3b

Rechtssatz

Wenn es dem Berufungsgericht nach dem zitierten Inhalt der Urkunde nicht erforderlich erschien, dieses dem

Erstgericht als Beilage fremder Akten zu Beweiszwecken vorgelegene Schreiben selbst einzusehen und deshalb nach

seinem Verbleib zu forschen, dann liegt darin ein im Revisionsverfahren nicht mehr überprüfbarer Akt der

Beweiswürdigung und keine Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens.
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